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A n fra g e b e a n t wo r tun g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg . H 0 r n und Genossen, betreffend 

die Benützung de s Flugplatzes Wiener Neustadt durch die Rettungsfl~vacht des 

Innenmi ni steriums , hat Bundesminister für Finanzen Dr . Kam i t z f olgendee ' 

mi t gete il t: 

Die Li egenschaft EZ. 163 in Theresienfe l d gehörte der Luftfahrtanlagen 

Ges . m. b .R., Berlin-Steglitz, und steht derzeit als ehemal i ges deutsches Eigentum 

unter öffent licher Verwaltung . Nach Aufhebung der Beschlagnahme durch die 

russische Besatzungsmacht wurde hinsichtlich dieser teilweise beschädigten, nur 

kostenverursachenden Liegenschaft , für deren Erhaltung keine Mittel vorhanden 

TIaren, schliesslich mit der Österreichischen Flugz~ugwerk Gesellschaft m. b .H. 

ein Vorver t r ag zu e inem Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser Vorvertrag wurde auf 

hntrag des öffentlichen Verwalter s durch das Bundesministerium für Finanzen 

genehmigt . Der öff entliche Verwalter und das Bundesministetium für Finanzen 

sind daher an diesen Vertrag gebunden . Von dieser Rechts l age wur de das Bundes­

ministerium für I nner es, das erst viel später sein Interesse geltend machte , 

in Kenntnis gesetz t und auf e i ne einvernehmliche Regelung mit dem Pachtpartner 

ver :! i esen. Die Österreichi sche Flugzeugwerk Gesellschaft m. b .H. hat bisher alle 

übernommenen Verpflicht ungen pünktlich erfüllt . Die bereits im September 1956 

in der Presse öf f entlich bekanntgegebene Umwandlung der Pachtgesellschaft schafft 

keine neue Recht s lage , da die Absicht , den Pachtbetrieb auf eine erweiterte 

Kapital bami s zu stellen , itnmer betont wurde . 

Das Bundesmini sterium f ür Finanzen i s t daher nicht in der Lage , den 

VT unsch des Bundesminis t eriums für Inneres zu berückSicht i gen, soferne nicht 

e i ne öinvernehml i che Rege l ung zwischen dem Bundesminist er iufu f ür I nner es und 

der Österreichischen Flugze~verk Ge s . m. b .H. zustandekommt . 

-.-.-.- .-.-
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